
Satzung  
über die Erhebung von Friedhofsgebühren  

der Gemeinde Attenhausen 

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) und der §§ 16, 18 Abs. 3, 32 und 33 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

§ 1  
Allgemeines  
 
Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer Anlagen werden Benut-
zungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Sat-
zung. Die Gebührensätze für die Bestattung anderer Personen nach § 2 Abs. 3 der Fried-
hofssatzung wird durch Sondervereinbarung mit dem Gebührenschuldner nach § 2 festge-
setzt. Von der Sondervereinbarung ausgenommen sind alle Bestattungen von Personen, 
die wegen Pflegebedürftigkeit ihren hiesigen Wohnsitz aufgaben, um in einem Altenheim, 
Pflegeheim oder bei Familienangehörigen Aufnahme zu finden. 
 
§ 2  
Gebührenschuldner  
 
Gebührenschuldner sind:  
 
1. bei Erstbestattungen die Personen, die nach bürgerlichem Recht die Bestattungskosten  
    zu tragen haben und der Antragsteller,  
2. bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.  
 
§ 3  
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit  
 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen nach der 
Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung.  
(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheids fällig.  
 
§ 4  
Inkrafttreten  
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 26. Juli 
1984 außer Kraft.  
 
 
5409 Attenhausen, den 08. Juli 1987 
 
(Ebertshäuser) 
Ortsbürgermeister 
 
 
 


